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Ergebnisprotokoll Gemeinderat 

27.06.2022, Nr. GR 2022/06 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

 

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

    

3. Musikschule Ravensburg e.V. 

- Zuschuss der Stadt Ravensburg 2022 

- Vorberatung im KTS am 01.06.2022 

Vorlage: 2022/159 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
Die Stadt Ravensburg gewährt der Musikschule Ravensburg e.V. im Jahr 2022 einen Zu-
schuss in Höhe von insgesamt 410.000 Euro (Kostenstelle 2630010041). 
 
Der Zuschuss beinhaltet  

 einen Grundzuschuss in Höhe von 153.387 Euro,  

 Beiträge für die Ravensburger Schülerinnen und Schüler (Beleger) in Höhe von ca. 
232.613 Euro, 

 einen Zuschuss für diverse Orchesterproberäume in Höhe von circa 24.000 Euro 
 

Die Mittel sind im Haushalt 2022 eingestellt.  
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4. Zuschuss an die Rutenfestkommission Ravensburg e.V. im Jahr 2022 

- Vorberatung im KTS am 01.06.2022 

Vorlage: 2022/158 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Dem Zuschuss in Höhe von 250.000 € an die Rutenfestkommission Ravensburg e.V. zur 

Durchführung des Rutenfests 2022 wird zugestimmt.  

 

Die Rutenfestkommission hat der Stadt Ravensburg jährlich bis zum 30.06. einen testierten 

Jahresabschluss des Vorjahres zur Prüfung und als Grundlage zur Gewährung jährlicher 

Freiwilligkeitsleistungen vorzulegen. 

 

Die entsprechenden Mittel sind im Nachtragshaushalt 2022 eingestellt.  

 

 

5. Satzung über die Änderung der Satzung für das Museum Humpis-Quartier (S-3-05) 

Satzung für das Museum Humpis-Quartier (S-3-05) 

- Beschluss 

Vorlage: 2022/161/1 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Die Satzung für das Museum Humpis-Quartier wird gemäß der Anlage 2 erlassen. Gleichzei-

tig tritt die Satzung vom 18.07.2005 außer Kraft.  

 

 

6. Änderung der Richtlinien zur Musikpflegestiftung Prof. Karl Erb (S-8-06) 

- Vorberatung im KTS am 01.06.2022 

Vorlage: 2022/160 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

1. Die "Richtlinien zur Musikpflegestiftung Prof. Karl" wird gemäß der Anlage geändert. 
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7. Betrauung der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (Eigenbetrieb) mit 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Sicherstellung des 

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

- Vorberatung im BARVV am 22.06.2022 

Vorlage: 2022/194 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Die Stadt Ravensburg betraut zur beihilfenrechtskonformen Ausgleichsgewährung die 

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (Eigenbetrieb) mit der Erbringung 

von ÖPNV-Leistungen im Stadtgebiet, einschließlich der Vorhaltung der hierfür erfor-

derlichen Infrastruktur. Die Betrauung erfolgt, entsprechend dem als Anlage 1 beige-

fügten Betrauungsakt, auf Grundlage der VO (EG) Nr. 1370/2007 mit einer Weisung 

an die Betriebsleitung mit Wirkung vom 01.01.2023. Die Betrauung ist befristet bis zum 

31.12.2026. 

 

2. Die zu erbringende Verkehrsleistung (einschließlich der Vorhaltung der Infrastruktur) 

bildet den Inhalt der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Rahmen der von den 

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben (Eigenbetrieb) zu erbringenden 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Diese Tätigkeiten sind 

bereits als Gegenstand in der Betriebssatzung der Ravensburger Verkehrs- und Ver-

sorgungsbetriebe (Eigenbetrieb) festgehalten und entsprechen der bisherigen Praxis. 

Sowohl die Qualität und der Umfang der Verkehrsleistungserbringung als auch die Pa-

rameter zur Berechnung der Ausgleichsleistung ergeben sich aus Anlage 1. Im Wege 

einer „ex-post-Kontrolle“ wird zudem sichergestellt, dass keine Überkompensation vor-

liegt. Ferner enthält die Anlage 1 eine Regelung, dass der bedeutende Teil der Ver-

kehrsleistung von den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben (Eigenbe-

trieb) sowie von den von ihnen beherrschten Unternehmen selbst zu erbringen ist. 

 

3. Der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg stellt die Umsetzung dieses Beschlus-

ses über eine Weisung gem. § 10 Abs. 1 EigBG entsprechend der Anlage 2 sicher.  

 
4. Soweit beihilfenrechtliche, steuerrechtliche oder sonstige rechtliche Gründe redaktio-

nelle oder geringfügige sonstige Änderungen an der als Anlage 1 beigefügten Betrau-

ung erforderlich machen, die den wirtschaftlichen Inhalt der Betrauung nicht berühren, 
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ist der Oberbürgermeister zur Vornahme dieser Änderungen berechtigt. Dem Gemein-

derat der Stadt Ravensburg ist die endgültige Fassung der Anlage 1 zur Kenntnis zu 

geben.  

 

8. Mandat Oberbürgermeister für die Gesellschafterversammlungen der Technische 

Werke Schussental 

 

 

8.1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Technische Werke Schussental GmbH 

& Co. KG, Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung des Aufsichtsrates 

- Vorberatung im BARVV am 22.06.2022 

Vorlage: 2022/195 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 25  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 3   

 

Beschluss: 

 
Der Oberbürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbe-
triebe/der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke 
Schussental GmbH & Co. KG wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgenden 
Punkten zuzustimmen:  
 

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wird in der von der EversheimStuible 

Treuberater GmbH geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 121.583.343,21 € fest-

gestellt. 

 
2. Vom Jahresüberschuss von insgesamt 829.429,41 € werden 829.429,41 € an die Gesell-

schafter ausgeschüttet und 0 € in die Rücklagen eingestellt. 

 

3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. 

 

 

8.2. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Technische Werke Schussental Verwal-

tungs-GmbH, Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung des Aufsichtsrates 

- Vorberatung im BARVV am 22.06.2022 

Vorlage: 2022/196 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 25  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 3   

 

Beschluss: 

 

Der Oberbürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbe-

triebe/der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke 

Schussental Verwaltungs-GmbH wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgen-

den Punkten zuzustimmen:  
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1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wird in der von der EversheimStuible 
Treuberater GmbH geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 20.712,76 € festge-
stellt. 

 
2.  Der Jahresfehlbetrag von 3.418,58 € sowie der aufgelaufene Verlustvortrag von 

10.529,09 € werden durch die Gesellschafter im Verhältnis Ihrer Beteiligungsquote aus-
geglichen. 

 
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. 

 

 

9. Zielkatalog 2022 der TWS 

- Vorberatung im BARVV am 22.06.2022 

Vorlage: 2022/197 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 25  Nein 1  Enthaltung 2  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Der Oberbürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe/ 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Schussental 

GmbH & Co.KG wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgenden Punkten zu-

zustimmen: 

 

Dem Zielkatalog 2022 der TWS wird zugestimmt. 

 

 

10. Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co.KG 

- Änderung und Verlängerung des Zuschussgebervertrags 

- Vorberatung im VWA am 20.06.2022 

- Vorberatung im BARVV am 22.06.2022 

Vorlage: 2022/166 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 28  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Die Stadt Ravensburg stimmt der Vertragsänderung entsprechend dem als Anlage 1 bei-

gefügten Nachtrag 4 zu. 

 

Die Verwaltung wird angewiesen und ermächtigt, die für die Umsetzung dieses Beschlusses 

erforderlichen Schritte zu ergreifen 
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11. Vertreter der Stadt Ravensburg im Aufsichtsrat der Technischen Werke Schussental 

(TWS)  

- Bestellung von Stadtrat Jürgen Hutterer, BfR, als ordentliches Mitglied 

- Ausscheiden von Stadtrat Michael Lopez-Diaz, BfR, als ordentliches Mitglied 

Vorlage: 2022/200 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 28  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Stadtrat Jürgen Hutterer, BfR, wird im Wege der offenen Wahl als ordentliches Mitglied in 

den Aufsichtsrat der "TWS Netz GmbH", "susiEnergie GmbH", "Technische Werke 

Schussental GmbH & Co. KG" und "Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH" 

zum 1. Juli 2022 bestellt. Stadtrat Michael Lopez-Diaz, BfR, scheidet mit Ablauf des  

30. Juni 2022 als ordentliches Mitglied aus den genannten Aufsichtsräten aus. 

 

 

12. Einführung einer Klimawirkungsprüfung als Bestandteil von Sitzungsvorlagen 

- Vorberatung im UVA am 22.06.2022 

Vorlage: 2022/186 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 25  Nein 3  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Klimawirkungsprüfung ab 1.1.2023 als Bestandteil 

aller Sitzungsvorlagen der Stadt Ravensburg durchzuführen. 

 
2. Das Umweltamt wird beauftragt, entsprechende Stellenanteile im Doppelhaushalt zur 

Entscheidung im Haushaltsplanverfahren '23 / '24 anzumelden. 

 
3. Die Klimawirkungsprüfung wird nach einem Jahr evaluiert.  

 

 

13. Satzung über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren 

- Beschluss 

Vorlage: 2022/172 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 28  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Die in der Anlage 1 beigefügte Satzung zur Erhebung von Bewohnerparkgebühren wird be-

schlossen 
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14. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Ziegelstraße 50 und 52" 

- 2. Ergänzungsvertrag zum Durchführungsvertrag 

Vorlage: 2022/182 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 1   
 

Beschluss: 

 

1. Dem 2. Ergänzungsvertrag (Stand 01.06.2022) zum Durchführungsvertrag vom 
29.11.2018 / 1. Ergänzungsvertrag zum Durchführungsvertrag vom 16.10.2019 zwi-
schen der Stadt Ravensburg und dem Vorhabenträger wird zugestimmt. 

 

 

15. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 
 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

 

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft 

29.06.2022 

 

gez. Ulrike Engele 

Schriftführung 
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